
An das Ordnungsamt der Stadt / Gemeinde

Abbrennen eines Feuerwerkes der Kategorie 2 – Antrag auf Ausnahmegenehmigung

(§24 Abs. 1 i.V.m. § 23 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz –SprengG)

1. Angaben zum Ort, Tag und Zeitpunkt des Feuerwerkes

Antragsteller ist Grundstückseigentümer, auf dem das Feuerwerk abgebrannt werden soll. Ja nein

Ist der Antragsteller nicht der Grundstückseigentümer, so muss dem Antrag eine Genehmigung des Eigentümers angefügt werden.

3. Angaben zur antragstellenden Person

(Bitte nur ausfüllen, wenn die Angaben abweichend vom Antragsteller sind.)

Ort, Datum Unterschrift der antragstellenden Person

Ihrem Antrag entsprechen wir und genehmigen Ihnen das Feuerwerk zum angezeigten Termin.

  Eventuelle Auflagen entnehmen Sie dem beiliegenden Bescheid.

Die Genehmigung wird ohne besondere Auflagen erteilt, die Gebrauchsanweisungen 

der pyrotechnischen Gegenstände sind jedoch unbedingt zu beachten.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift der Behörde

Anlass  Uhrzeit (von/bis) Datum (tt.mm.jjjj)

Telefax-Nr.Telefon-Nr.Familienname, Vorname 

Genaue Ortsangabe

2. verwendetes Feuerwerk / Artikel

Familienname, Vorname Telefon-Nr. Telefax-Nr.

Kinder und Altenheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern im Umkreis von 200 m an  (ggf. gesondertes Blatt beifügen).

Geben Sie bitte die Entfernungen zu besonders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen sowie Kirchen, Krankenhäusern,

Nachbarschaft und der Allgemeinheit vorgesehen (ggf. gesondertes Blatt beifügen).

Welche Sicherheitsmaßnahmen sind, insbesondere Absperrmaßnahmen sowie sonstige Vorkehrungen zum Schutz der 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

5. Angaben zu Entfernungen und Sicherheitsmaßnamen

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

4. Angaben zur verantwortlichen Person für das Abbrennen des Feuerwerkes


